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Antrag auf Genehmigung eines Pools/ Badebeckens 
 

Präambel:   

Vorgaben sind gemäß Punkt 6.3 der Kleingartenordnung des SLK, der Baurichtlinie und 

der Poolordnung des Kleingartenvereins einzuhalten. Die Bearbeitung des Antrages ist 

gemäß Vereinsbeschluss kostenpflichtig. 

Antragssteller 

Garten Nr.:                      Gartengröße:                   m²  

Name, Vorname:             

Wohnanschrift:            

Telefon:        E-Mail:        

Abmessung: Länge =             m Breite =              m Höhe =          m 

  

Ø =                  m  Höhe =             m 

Bemerkungen:  

              

              

Eine Genehmigung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:  

 Vorhandensein einer ausreichenden kleingärtnerische Nutzung des Gartens 

 Erst nach Erteilung einer Genehmigung dürfen Geräte aufgestellt werden. Jede 

Standort- oder Größenänderung muss neu beantragt werden. 

 Foto/Skizze des genauen Standorts muss eingereicht werden. 

 Pools, Badebecken für die keine Genehmigung vorliegt, müssen unverzüglich ab-

gebaut werden. 

 Direkte Gartennachbarn müssen dem Antrag zustimmen. Bei fehlender Einigung 

entscheidet der Vereinsvorstand. 

 Ein Einlassen der Geräte in das Erdreich sowie eine dauerhafte Verankerung sind 

untersagt. Die Geräte dürfen nur auf einer unversiegelten Fläche aufgestellt wer-

den. Das heißt als Untergrund ist eine Plattierung, Pflasterung oder Versiegelung mit 

sonstigen Materialien untersagt. 

 Verbot von chemischen Zusätzen im Wasser, außer Chlor. Wasser aus dem Pool darf 

nur zur Pflanzenbewässerung genutzt und dem Erdreich zugeführt werden, wenn es 

zuvor mindestens 2 Wochen nicht mit Chlor behandelt wurde. 

 Die Elektroanlage ist mit einem FI-Schutzschalter auszurüsten und Außensteckdosen 

müssen von innen abschaltbar sein und dürfen bei Abwesenheit des Nutzers nicht 

unter Spannung stehen. 
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 Sollten die Bedingungen nicht eingehalten werden, erlischt eine Genehmigung und 

die Geräte müssen unverzüglich abgebaut werden.  

Die Bearbeitungsgebühr wurde:  überwiesen      Bar gezahlt 

 

Datum:    Pächter/Antragssteller:        

              

Die folgenden Nachbarn haben diesen Antrag zur Kenntnis genommen und keine Ein-

wände: 

Garten Nr: Name:     Datum/ Unterschrift: 

                                   

                                              

                                                         

                                       

              

Genehmigung 

Eingang beim Vorstand:      

Der Antrag wurde geprüft und mit den angeführten Auflagen der Baukommission / des 

Vorstandes befürwortet. 

Auflagen: 

              

              

genehmigt am:             
(nur gültig mit zwei Unterschriften von Vorstand und Baukommission) 

Baukommission:                       

 

Geschäftsführender Vorstand lt. Satzung:                                    

Die Genehmigung wird dem gegenwärtigen Pächter unter Maßgabe der Einhaltung erteilter 

Auflagen unbefristet, jedoch widerruflich erteilt. Jede Änderung der Art, Größe und Fassungs- 

vermögen bedarf einer erneuten Genehmigung. Die Genehmigung ist auf Verlangen des Vor-

standes diesem bzw. den von ihm Beauftragten vorzulegen. 

Die Genehmigung ist nicht übertragbar und verliert ihre Gültigkeit bei Pächterwechsel. 
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